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Neufassung der Friedhofssatzung  
der Gemeinde Tholey 

vom 18.09.2024 
 

 
 
 
Präambel  
Aufgrund von § 8 des Gesetzes über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (Bestat-
tungsgesetz – BestattG) Saarland, zuletzt geändert durch Artikel 140 des Gesetzes vom 
08.12.2021 (Amtsblatt I S. 2629) und § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2023 (Amtsblatt I S. 1119), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Tholey am 18.09.2024 folgende Friedhofsatzung beschlossen: 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1 Geltungsbereich  
 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Tholey gelegenen und von 
ihr verwalteten Friedhöfe und Friedhofsteile in den Ortsteilen:  
 

a) Bergweiler 
b) Hasborn-Dautweiler 
c) Scheuern 
d) Sotzweiler 
e) Theley 
f) Tholey 
g) Überroth-Niederhofen 

 
Die genauen Grenzen des jeweiligen Friedhofes ergeben sich aus den bei der Gemeinde vor-
liegenden Belegungsplänen. 
 
§ 2 Friedhofszweck  
 
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Gemeinde Tholey.  
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Verstorbenen (Leichen, Tot- und Fehlgeburten, 
auch aus Schwangerschaftsabbrüchen) und Beisetzung von deren Aschen, die bzw. deren 
Eltern Einwohner der Gemeinde Tholey waren, ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen oder die sonstige Voraussetzungen nach § 2 Abs. 4 des Gesetzes über 
das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (BestattG) erfüllen. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung durch den Bürger-
meister* im Benehmen mit dem jeweiligen Ortsvorsteher. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung 
der Ausnahmegenehmigung besteht nicht. 
 
(4) Die Friedhöfe stellen kulturelle Einrichtungen dar, welche die Ehrung der Verstorbenen und 
die Pflege des Andenkens ermöglichen, und erfüllen wichtige Funktionen für die ländliche Öko-
logie. 
 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können für weitere Beisetzungen ge-
sperrt (Schließung) oder anderen Zwecken zugeführt werden (Entwidmung). Bei Schließung 
und Entwidmung sind die Regelungen des § 7 BestattG zu beachten. 
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(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen aus-
geschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beiset-
zungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf An-
trag eine andere Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die 
Umbettung beigesetzter Verstorbener verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelau-
fen ist. 
 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten ver-
loren. Die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten beigesetzten Verstorbenen werden, falls die 
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde Tholey in andere Grabstät-
ten umgebettet. 
 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberech-
tigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, 
wenn sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist. 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 
werden sie bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten mitgeteilt. 
 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten entsprechend den Grabstät-
ten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. 
Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 
 
 
II. Ordnungsvorschriften  
 
§ 4 Öffnungszeiten  
 
(1) Die Friedhöfe sind in den Monaten April bis Oktober von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr und in den 
Monaten November bis März von 08:30 bis 18:00 Uhr für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen oder außerhalb der Öffnungszeiten gestat-
ten.  
 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof  
 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes, der Verstorbenen und der Achtung 
der Persönlichkeitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,  
 

a) die Wege mit Kraftfahrzeugen aller Art, ausgenommen entsprechende Rollstühle, so-
wie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Fahr-
zeuge der Dienstleistungserbringer nach § 6 Abs. 7, zu befahren,  

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben,  
c) in der Nähe einer Bestattungsfeier oder Beisetzung störende Arbeiten auszuführen,  
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-

waltung gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,  
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-

tungsfeier notwendig und üblich sind,  
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,  
g) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Behindertenbegleithunde, 
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h) außerhalb von Trauer- und Gedenkfeiern sowie sonstigen genehmigten Veranstaltun-
gen zu musizieren.  
 

(3) Kinder unter zehn Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.  
 
(5) Nicht mit einer Bestattung bzw. Beisetzung zusammenhängende Toten-Gedenkveranstal-
tungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens vier Werktage 
vorher anzumelden. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn keine Störung der Toten-
ruhe zu erwarten ist und die Würde des Friedhofes gewahrt bleibt. 
 
§ 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof  
 
(1) Dienstleistungserbringer (insbesondere Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter) und ihre 
Bediensteten haben die Bestimmungen dieser Satzung zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in be-
trieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Die Dienstleistungserbringer haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.  
 
(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten 
ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendi-
gung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen 
der Friedhöfe gereinigt werden. 
 
(6) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite von Grabmalen 
angebracht werden. 
 
(7) Das Befahren der Friedhofswege ist nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausfüh-
rung von Arbeiten auf dem Friedhof und nur mit solchen Kraftfahrzeugen gestattet, deren Fah-
rer bzw. Halter von der Friedhofsverwaltung eine vorherige schriftliche Genehmigung erhalten 
haben. Die Genehmigung ist sichtbar im Fahrzeug anzubringen. 
Es dürfen nur Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t benutzt werden. Die 
Einfahrt von schwereren Kraftfahrzeugen kann in begründeten Einzelfällen gesondert tage-
weise genehmigt werden. Die Fahrgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht übersteigen. Fußgänger 
haben immer Vorrang; im Übrigen gilt die Straßenverkehrsordnung. 
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann Dienstleistungserbringern, die trotz schriftlicher Mahnung 
gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen 
des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht gegeben sind, durch schriftlichen Bescheid die Tätigkeit 
auf den in § 1 genannten Friedhöfen zeitlich befristet oder dauerhaft ganz oder teilweise un-
tersagen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich.  
 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit  
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(1) Jede Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung mindestens 48 Stunden vor dem ge-
wünschten Beisetzungstermin anzumelden. Samstage, Sonn- und Feiertage sind bei der Be-
rechnung der Frist nicht zu berücksichtigen. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen.  
 
(2) Wird die Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung und die Kirchen (Pfarramt) setzen Ort und Zeit der Bestattung 
bzw. Beisetzung in Abstimmung mit der anmeldenden Person fest. An Sonn-  und Feiertagen 
finden keine Beerdigungen statt. Die anfallenden Mehrkosten bei einer Bestattung an einem 
Samstag sind der Gemeinde zu erstatten. 
 
(4) Für den Zeitpunkt der Bestattung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen  
 
(1) Beisetzungen sind in Särgen oder Urnen vorzunehmen. 
 
(2) Behältnisse zur Beisetzung von Aschen und Verstorbenen (Särge, Urnen und Überurnen), 
deren Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung und Leichentücher müssen so be-
schaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens 
oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und ihre Zersetzung und die Ver-
wesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den Ver-
storbenen Stoffe zugeführt werden, die die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen 
der Genehmigung des Friedhofsträgers. Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet 
sein, dass jedes Austreten von Feuchtigkeit bis zur Vollendung der Beisetzung ausgeschlos-
sen ist. Überirdisch beizusetzende Urnen müssen gewährleisten, ein Austreten der Asche in-
nerhalb der Ruhezeit zu verhindern. 
 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,70 m hoch und 0,70 m breit sein. Sind in Aus-
nahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die zulässige Größe der Särge für Kindergräber ist mit 
der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Beizusetzende Urnen dürfen höchstens 0,30 m hoch 
und einen Durchmesser von maximal 0,25 m besitzen. 
 
§ 9 Ausheben der Gräber  
 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. Sie kann 
sich dazu Dritter bedienen. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-
kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Die 
Gräber für Sargbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein. 
 
(3) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör rechtzeitig vor einer Beisetzung entfernen zu 
lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch 
die Friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind ihr die dadurch entstehenden Kosten 
durch den Nutzungsberechtigten zu erstatten. 
 
(4) Treten nach Ablauf der Ruhezeit bei Wiederbelegungen Überreste menschlicher Leichen 
zutage, so sind sie an geeigneter Stelle des Friedhofes wieder anonym der Erde zu überge-
ben. Gleiches gilt für die Aschen Verstorbener, soweit sich diese noch in Aschegefäßen befin-
den. 
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§ 10 Ruhezeit  
 
(1) Die Ruhezeit ist die Frist, innerhalb derer ein Grab nicht erneut belegt werden darf. 
 
(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre die Ruhezeit für Urnen beträgt 15 Jahre. 
 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeiten von Urnen sind diese an geeigneter Stelle des Fried-
hofes wieder anonym der Erde zu übergeben. 
  
§ 11 Umbettungen  
 
(1) Die Ruhe der Verstorbenen darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung 
wird bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt, wenn Rechte Dritter nicht entgegenstehen. 
§ 3 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt.  
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit ist für eine Umbettung kein wichtiger Grund erforderlich. 
 
(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf An-
trag. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte oder der Totenfürsorgeberech-
tigte. 
 
(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie kann sich Dritter 
bedienen und bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.  
 
(6) Die Kosten der Umbettung haben die Antragstellenden zu tragen. Das gilt auch für den 
Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 
entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind oder die Friedhofsverwaltung oder deren 
Beauftragte bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft.  
 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. Mit 
erfolgter Umbettung endet das Nutzungsrechtsverhältnis. 
 
(8) Verstorbene und Aschen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit zu anderen als zu Umbettungs-
zwecken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
 
 
IV. Grabstätten 
 
§ 12 Allgemeine Vorschriften für Grabstätten 
 
(1) Für die Grabarten gelten die Vorgaben der folgenden Absätze sowie die jeweiligen Vorga-
ben der §§ 13 bis 22. 
 
(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(3) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu er-
gangenen Regelungen das Recht, in der Grabstätte beigesetzt zu werden und andere beiset-
zen zu lassen sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
Hiervon unberührt bleiben Begrenzungen, die aus dem Totensorgerecht Dritter resultieren. 
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(4) Jede Grabstätte ist so zu gestalten, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedho-
fes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Die Gestaltung des 
Friedhofes soll ein ungestörtes Totengedenken ermöglichen. Die Gestaltung der Gräber muss 
diesem Gedanken folgen und der Würde des Ortes entsprechen. Verboten sind Symbole, Zei-
chen, Schriftzüge und ähnliches, die Verfassungsfeindlich sind oder diskriminieren. Die Be-
schriftung der Grabmale muss jederzeit lesbar und erkennbar sein. 
 
(5) Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und Ein-
fassungen nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (BIV-Richtlinie Erstellung 
und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz- 
und Steinbildhauerhandwerks in der Fassung vom Juni 2020) so zu fundamentieren und zu 
befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. 
 
(6) Die Abmessungen der Grabstätte dürfen durch die errichteten Grabmale nicht überschritten 
werden. Für alle Grabmale gilt, in Abhängigkeit von ihrer Höhe, eine vorgegebene Mindest-
stärke. Die Mindeststärke beträgt: 
 
a) bei einer Höhe von 0,40 m bis 0,99 m: 14 cm, 
b) bei einer Höhe von 1,00 m bis 1,49 m: 16 cm, 
c) ab einer Höhe von 1,50 m: 18 cm. 
 
(7) Aus Gründen des Umweltschutzes dürfen Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werk-
stoffe in sämtlichen Produkten oder Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, 
Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen nicht verwendet werden. Aus-
genommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. 
Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den 
zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 
 
(8) Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung übertragen werden. 
Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
seinen oder seine Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm bzw. ihnen das Nutzungs-
recht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Re-
gelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:  
 
a) auf den überlebenden Ehegatten,  
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft  
c) auf den Partner der eheähnlichen Lebensgemeinschaft,  
d) auf die Kinder,  
e) auf die Eltern, 
f) auf die Geschwister, 
g) die Enkelkinder  
h) die Großeltern, 
i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) – h) wird die älteste Person nutzungsberechtigt.  
Der Übergang des Nutzungsrechtes im Wege der Rechtsnachfolge hat keine Änderung des 
Kreises der Personen, die in der Grabstätte bestattet werden können, zur Folge. Sofern keine 
der vorgenannten Personen innerhalb von sechs Monaten nach dem Ableben des bisherigen 
Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 3 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. Auf 
Antrag kann das erloschene Nutzungsrecht einer der vorgenannten Personen wieder einge-
räumt werden. 
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(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate 
vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, 
durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von drei Mo-
naten auf der betreffenden Grabstätte hingewiesen. 
 
 
§ 13 Reihengrabstätten  
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten zur Beisetzung von Verstorbenen in Särgen, die der 
Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt 
werden. In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Die Beilegung einer 
Urne ist erlaubt, muss aber in den ersten 20 Jahren der Ruhezeit erfolgen; die maximale Ru-
hezeit (§ 10 Abs. 2) darf nicht überschritten werden. Eine Verkürzung der Ruhezeit der beige-
legten Urne auf 10 Jahre ist im Einzelfall bei Vorliegen einer diesbezüglichen Willenserklärung 
der verstorbenen Person auf schriftlichen Antrag möglich. 
 
(2) Reihengrabstätten für Verstorbene ab Vollendung des 7. Lebensjahres sind 2,10 m lang 
und 0,90 m breit. 
 
(3) Werden Grabmale auf einem Sockel errichtet, darf die Höhe des Sockels max. 10 cm be-
tragen. Der Sockel ist so zu errichten, dass er nicht mehr als 10 cm über die Grabmaltiefe und 
nicht mehr als 15 cm über die Grabmalbreite hinausragt. Dabei darf er die Grabstelle nicht 
überschreiten. 
 
(4) Abdeckplatten sind für Reihengrabstätten zulässig. Die Höhe der Abdeckplatte darf ein-
schließlich Unterbau 20 cm nicht überschreiten. Die Größe der Abdeckplatte darf die Größe 
der Grabstätte nach Absatz 2 nicht überschreiten. 
 
(5) Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
§ 14 Rasengrabstätten 
 
(1) Rasengrabstätten sind Grabstätten zur Beisetzung von Verstorbenen in Särgen, die der 
Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt 
werden. Sie werden von der Gemeinde Tholey angelegt, unterhalten und gepflegt. In einer 
Rasengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Die Beilegung einer Urne ist unter den 
Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Satz 3 und 4 möglich. 
 
(2) Die Ausmaße der Rasengrabstätte sind 2,10 m lang und 0,90 m breit. 
 
(3) Die Grabmale auf einer Rasenreihengrabstätte dürfen ausschließlich aus Naturstein, Metall 
oder Holz bestehen. Sie dürften ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Pflanzstreifen 
errichtet werden. Die Grabmale dürfen stehend, auch mit geneigter Schriftfläche oder als lie-
gende Platte in nachfolgenden maximalen Abmessungen ausgeführt werden: 
 
a) stehend: Höhe 50,0 cm, Breite 38 cm, Stärke 14 cm, 
b) geneigt:  Höhe 30 cm, Breite 38 cm, Stärke im Grundriss 15 bis 20 cm, Neigung der Fläche 
60,0 Grad, 
c) liegend:  Höhe 6 cm bis 10 cm, Breite 38 cm, Tiefe 30 cm. 
Gemessen wird die Höhe über den Umgrenzungsplatten des Pflanzstreifens. 
Die maximale Höhe für das Grabmal darf nicht überschritten werden (siehe Punkt a).  
 
(4) Die von der Gemeinde Tholey zu erbringende Grabstättenunterhaltung und -pflege um-
fasst: 
 
a) das Auffüllen der Grabfläche und Raseneinsaat, 
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b) die Beseitigung von Schäden am Erdreich, durch Fremdeinwirkung und Absetzung des Erd-
reiches, 
c) die Pflege des Pflanzstreifens (Gießen, Unkrautjäten und Düngen), soweit es sich um von 
der Gemeinde gesetzte Pflanzen handelt, 
d) Rasenpflege, Rasenmähen, Rasendüngen und Rasenvertikutieren. 
 
Für die Pflege einer Rasengrabstätte hat der Gebührenpflichtige die hierfür in der Gebühren-
satzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Tholey festgesetzte Ge-
bühr zu zahlen. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
(5) Das Ablegen von Grabschmuck oder Aufstellen eines Grabmales jenseits des Pflanzstrei-
fens ist auf der Rasenfläche nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung hat die Gemeinde Tholey das 
Recht, die Rasenfläche entschädigungslos zu räumen. 
 
§ 15 Urnenreihengrabstätten 
 
(1) Urnenreihengrabstätten dienen der Aufnahme von Urnen. Sie werden der Reihe nach be-
legt, die Reihenfolge wird von der Friedhofsverwaltung festgelegt. Eine Abweichung hiervon 
ist nicht gestattet. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Urne bestattet werden. Die 
Beilegung einer weiteren Urne ist erlaubt, muss aber in den ersten 15 Jahren der Ruhezeit 
erfolgen; die maximale Ruhezeit (30 Jahre, § 10 Abs. 2) darf nicht überschritten werden. Die 
Regelung des § 13 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Eine darüber hinaus gehende Verlänge-
rung der Nutzungsdauer der Grabstätte ist nicht zulässig. 
 
(2) Die Urnenreihengrabstätten haben die Ausmaße 1,00 m lang und 0,80 m breit. 
 
(3) Abdeckplatten sind für Urnenreihengrabstätten zulässig. Die Größe der Grabstätte nach 
Absatz 2 darf nicht überschritten werden. Die Höhe der Abdeckplatten darf einschließlich Un-
terbau 0,10m nicht übersteigen. 
 
(4) Die Gestaltung, Unterhaltung und Pflege der Urnenreihengrabstätte ist dem jeweiligen Nut-
zungsberechtigten vorbehalten.  
 
(5) Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
§ 16 Bepflanzte Urnengrabstätten 
 
(1) Bepflanzte Urnengrabstätten sind Urnengrabstätten, bei denen ausschließlich die Ge-
meinde Tholey die gesamte Gestaltung und Pflege nach eigenen Gestaltungsvorgaben für die 
Dauer der Ruhezeit übernimmt. Eine Gestaltung des Nutzungsberechtigten ist nicht gestattet. 
Als Grabschmuck ist nur das Aufstellen einer Grableuchte und einer Blumenvase oder -schale 
seitlich auf der Unterplatte des Grabmales zugelassen. Für die Pflege einer bepflanzten Ur-
nengrabstätte hat der Gebührenpflichtige die hierfür in der Gebührensatzung für das Fried-
hofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Tholey festgesetzte Gebühr zu zahlen. 
 
(2) Die maximalen Ausmaße des Grabmales dürfen 40x40x6 cm nicht überschreiten. Weiter-
hin ist eine Unterplatte erlaubt, wobei diese die Grabstättenbreite nicht überschreiten darf.  
 
(3) In einer bepflanzten Urnengrabstätte darf nur eine Urne beigesetzt werden. Die Beilegung 
einer weiteren Urne ist erlaubt, muss aber in den ersten 15 Jahren der Ruhezeit erfolgen; die 
maximale Ruhezeit (30 Jahre, § 10 Abs. 2) darf nicht überschritten werden. Die Regelung des 
§ 13 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Eine darüber hinaus gehende Verlängerung der Nut-
zungsdauer der Grabstätte ist nicht zulässig. 
 
(4) Für das Aufstellen der Grabmale gelten die § 12 und § 15. 
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§ 17 Urnenwandkammern 
 
(1) In den Urnenwandkammern werden Grabstätten für die Beisetzung von Urnen zur Verfü-
gung gestellt. In einer Kammer dürfen maximal zwei Urnen beigesetzt werden. Die Beilegung 
einer zweiten Urne muss in den ersten 15 Jahren der Ruhezeit erfolgen; die maximale Ruhe-
zeit (30 Jahre, § 10 Abs. 2) darf nicht überschritten werden. Die Regelung des § 13 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Eine darüber hinaus gehende Verlängerung der Nutzungsdauer der 
Urnenwandkammer ist nicht zulässig. Die beigesetzten Urnen müssen gewährleisten, ein Aus-
treten der Asche innerhalb der Ruhezeit zu verhindern (§ 8 Abs. 2 Satz 4). 
 
(2) Die Ausmaße einer Abdeckplatte der Urnenwandkammer betragen 40 cm lang, 40 cm breit 
und 3 cm tief. 
 
(3) Die Beschriftung der Verschlussplatten an den Urnenwandkammern ist nur als Gravur in 
vertiefter (gehauener) Form zulässig. Ein dezenter, an die jeweilige Urnenwand angepasster, 
Farbeintrag ist erlaubt. Die Einzelbuchstabengröße darf maximal sechs Zentimeter betragen. 
Die Eingravierung eines religiösen Symboles oder anderen Motives ist erlaubt, wenn die Dar-
stellung der Würde des Friedhofes nicht widerspricht. Die Verschlussplatte wird dem vom Nut-
zungsberechtigten beauftragten Steinmetzbetrieb von der Friedhofsverwaltung zur Beschrif-
tung ausgehändigt und ist dort wieder zur Abnahme vorzulegen. Falls diese nicht mit den Vor-
gaben der Friedhofssatzung übereinstimmt, ist eine erneute Beschriftung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten zu veranlassen. Im Übrigen gilt § 24 entsprechend. 
 
(4) An den Urnenwänden sind Halterungen für Blumen, Blumenvasen, Kerzen und dergleichen 
nicht zugelassen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
§ 18 Anonyme Urnengrabstätten 
 
In anonymen Urnengrabstätten werden Urnen innerhalb einer Fläche von 0,50 m mal 0,50 m 
je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten werden nicht gekennzeich-
net. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht. 
Die anonymen Urnengrabstätten stehen ausschließlich auf dem Friedhof in Tholey zur Verfü-
gung. Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
§ 19 Kindergräber  
 
(1) Auf jedem Friedhof der Gemeinde Tholey stehen Kindergräber zur Verfügung. In Kinder-
gräbern können ungeborene, bei der Geburt verstorbene oder vor vollendetem siebten Le-
bensjahr verstorbene Kinder beigesetzt werden. 
 
(2) Die zulässige Größe der Kindergräber ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. 
 
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Gestaltungsvorschriften des § 12. 
 
§ 20 Grabstätten für Sternenkinder 
 
Die Anlage der Sternenkinder auf dem Friedhof Tholey ist eine Ruhe- und Gedenkstätte für 
Tot- und Fehlgeburten und die aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, 
wenn die Beisetzung dem Willen der Angehörigen entspricht. Sie ist als Fläche angelegt und 
enthält Ablagemöglichkeiten für Blumen und kleine Geschenke in Erinnerung an den Verstor-
benen. Die Gestaltung und Instandhaltung dieses Bestattungsbereiches obliegt alleine der 
Gemeinde Tholey. Eine individuelle Grabgestaltung ist nicht gestattet.  
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§ 21 Ehrengrabstätten und Kriegsgräber 
 
(1) Ehrengrabstätten sind Grabstätten, in denen Verstorbene ruhen, die sich in besonderer Art 
und Weise um die Gemeinde Tholey verdient gemacht haben und dementsprechend per Be-
schluss zu Ehrenbürgern ernannt wurden. Die Pflege und Unterhaltung dieser Grabstätten 
obliegt der Gemeinde Tholey. 
 
(2) Kriegsgräber sind Grabstätten gefallener Soldaten des zweiten Weltkrieges (und der aus 
dem ersten Weltkrieg bereits anerkannten Kriegsgräberstätten) die auf den Friedhöfen der 
Gemeinde Tholey beigesetzt wurden. Nach dem Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber 
(Kriegsgräbergesetz) haben diese Grabstätten ein ewiges Ruherecht. Die Unterhaltung dieser 
Grabstätten obliegt der Gemeinde Tholey. 
 
(3) Grabstätten kirchlicher Würdenträger anerkannter Glaubensgemeinschaften werden von 
der jeweiligen Pfarrgemeinde regelmäßig mit Grababdeckplatten versehen. Diese Gräber ha-
ben grundsätzlich ein ewiges Ruherecht, welches auf Antrag der jeweiligen Pfarrgemeinde 
oder des Bürgermeisters der Gemeinde Tholey begrenzt bzw. geändert werden kann. Die Ent-
scheidung über einen solchen Antrag obliegt dem Gemeinderat der Gemeinde Tholey. Die 
Pflege dieser Grabstätten obliegt der jeweiligen Pfarrgemeinde.  
 
(4) Ehrengräber sind außerdem Grabstätten von Angehörigen der Bundeswehr, deren Tod bei 
oder infolge einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des § 63b Soldatenversor-
gungsgesetz eingetreten ist. Diese Grabstätten haben ein ewiges Ruherecht. Die Pflege ob-
liegt der Gemeinde Tholey. Dies ist nicht der Fall, wenn die Beisetzung des Verstorbenen in 
eine Grabstätte erfolgt, in der bereits ein Verstorbener beigesetzt ist oder beigesetzt werden 
kann, bei dem nicht die Voraussetzungen zur Beisetzung in eine Ehrengrabstätte vorliegen. 
 
§ 22 weitere Grabstätten 
 
(1) Auf dem Friedhof in Theley wird ein Urnengarten, auf den Friedhöfen Hasborn-Dautweiler, 
Scheuern, Sotzweiler und Tholey Ruhehaine als weitere Grabstätten angeboten. Es handelt 
sich dabei um Grabstätten zur Beisetzung von Urnen, auf die die Regelungen des § 12 An-
wendung finden. Im Übrigen gelten die Vorgaben der Anlagen 1 und 2. 
 
(2) Die Gemeinde Tholey als Friedhofsträger behält sich die Einführung weiterer Grabarten 
vor, um das Grabangebot auf allen Friedhöfen der Gemeinde Tholey zu erweitern. Entspre-
chende zukünftige Grabfelder, -abteilungen oder -anlagen sind ab ihrer Fertigstellung unter 
Berücksichtigung durch die Friedhofsverwaltung bei der Grabvergabe festzulegenden Aufla-
gen für Beisetzungen nutzbar. 
 
 
V. Grabmale und bauliche Anlagen  
 
§ 23 Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Grabausstattungen aus Naturstein dürfen nur auf-
gestellt werden, wenn sie nachweislich aus fairem Handel stammen und ohne schlimmste For-
men von Kinderarbeit im Sinne von Artikel 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) her-
gestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß § 8 Abs. 5 BestattG in der jeweils gel-
tenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche 
Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Im Übrigen 
gelten § 8 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 BestattG. 
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§ 24 Zustimmungserfordernis  
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch provisori-
sche Grabmale sind zustimmungspflichtig. Satz 2 gilt nicht für Holzkreuze, die kleiner als 1,65 
m x 0,70 m x 0,10 m sowie andere Grabmale, die kleiner als 0,40 m x 0,25 m x 0,20 m sind. 
Im Falle einer Antragstellung durch Dritte ist das Einverständnis der nutzungsberechtigten Per-
son der Grabstätte erforderlich.  
 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:  
 
a) Der Entwurf mit Grundriss und Seitenansicht in einem geeigneten Maßstab unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
sowie der Fundamentierung. 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, sind zusätzliche Zeichnungen der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole in geeignetem Maßstab unter Angabe des Materials, seiner Be-
arbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung einzureichen. 
 
(3) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht 
den Vorschriften der §§ 12 bis 23 entspricht. Eine erteilte Zustimmung erlischt, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errich-
tet worden ist.  
 
(4) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale (Abs. 1 Satz 2 bis Satz 4) sind 
nur als Holztafeln oder Holzkreuze, Findlinge oder Kissensteine zulässig und dürfen nicht län-
ger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes 
sind sie zu entfernen; die Regelung des § 27 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
§ 25 Anlieferung  
 
Der Zeitpunkt der Anlieferung und Errichtung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anla-
gen ist der Friedhofsverwaltung vorab anzuzeigen.  
 
§ 26 Unterhaltung  
 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauerhaft standsicher und in wür-
digem Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der 
Regel jährlich zweimal, im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. Verantwortlich ist 
insoweit der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verant-
wortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten der Verantwortlichen im Wege der 
Verwaltungsvollstreckung unter Berücksichtigung des Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setzes zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände unter schrift-
licher Aufforderung zur Abholung drei Monate auf Kosten der Verantwortlichen aufzubewah-
ren. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
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(3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen 
von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung des Friedhofs-
trägers bleibt unberührt.  
 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als 
besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 
geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung oder Entfernung derar-
tiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmal-
schutz- und Denkmalpflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu be-
teiligen. 
 
 
 
 
§ 27 Entfernung  
 
(1) Vor Ablauf der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Für Grabstätten, für die ein Nutzungsrecht nach dem 15.07.2017 verliehen wurde, ist aus-
schließlich die Gemeinde Tholey zur Durchführung der Einebnung berechtigt. Nach Ablauf des 
Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen von Grabstätten, für 
die das Nutzungsrecht vor dem 15.07.2017 erworben wurde, vom Nutzungsberechtigten zu 
entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, so fallen sie entschädigungslos in die Ver-
fügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Grabmale von der Gemeinde abgeräumt werden, hat 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die tatsächlich entstandenen Kosten hierfür, die in der je-
weils geltenden Fassung der Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen in 
der Gemeinde Tholey festgesetzte Gebühr, zu tragen. 
 
(3) Sofern ein Grabmal ohne die Zustimmung der Friedhofsverwaltung aufgestellt wurde und 
nicht genehmigungsfähig ist, hat der Nutzungsberechtigte dieses unverzüglich zu entfernen. 
Die Regelungen in Absatz 2 Satz 4 und 5 geltend entsprechend. 
 
 
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten  
 
§ 28 Herrichtung und Unterhaltung 
 
(1) Reihengrabstätten (§ 13) und Urnenreihengrabstätten (§ 15) müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts im Rahmen der Vorschriften des § 12 herge-
richtet und dauerhaft in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. 
 
(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Wird das Grab nicht bepflanzt, so ist es 
mit Rindenmulch, Kies oder vergleichbaren Materialien wasser- und luftdurchlässig zu bede-
cken. Die Verwendung von Zierkies ist zulässig, wenn die Oberfläche der Grabstätte nicht 
mehr als zur Hälfte davon bedeckt ist. In diesem Fall muss die Grabstätte so eingefasst sein, 
dass das direkte Umfeld der Grabstätte nicht verschmutzt wird. 
 
(3) Unzulässig ist  
 
a) das Pflanzen von Bäumen oder Sträuchern mit einer Wuchshöhe von mehr als 1,20 m,  
b) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, Steinen, Metall, Glas oder ähnlichem,  
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen,  
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d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit. 
 
(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich. 
Die Verpflichtung erlischt mit dem Ende des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung kann 
von den Nutzungsberechtigten verlangen, dass sie die Grabstätte nach Ende der Nutzungszeit 
abräumen.  
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pfle-
gen oder damit einen Dritten beauftragen. Zur Trennung der Grabstätten werden vom Fried-
hofsträger Trittplatten oder andere geeignete Beläge verlegt. 
 
(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten sowie der Grabstätten nach den §§ 14, 16-20 und 22 obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung.  
 
(7) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie von chemi-
schen Schädlingsbekämpfungsmitteln und nicht biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln bei 
der Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(8) Die Regelung des § 27 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
§ 29 Vernachlässigung der Grabpflege  
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, haben die Verant-
wortlichen (§ 28 Abs. 4 Satz 1) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in einen ordnungsgemäßen Zustand zu brin-
gen. Kommen die Verantwortlichen ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwal-
tung in diesem Fall die Grabstätte im Wege der Verwaltungsvollstreckung auf ihre Kosten in 
Ordnung bringen oder bringen lassen. Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die Verantwortlichen schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid werden die Nutzungsberechtigten auf-
gefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen.  
 
(2) Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem werden die unbekannten Verantwortlichen durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. 
Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwal-
tung unter Berücksichtigung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes: 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und  
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.  
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gelten Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 entsprechend. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt oder sind Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entschädi-
gungslos entfernen. 
 
 
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 
§ 30 Benutzung der Leichenhalle  
 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie dürfen 
nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.  
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(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen die Verstorbenen in Absprache mit der Friedhofsverwaltung während den allge-
meinen Öffnungszeiten des Friedhofs sehen. Die Särge sind grundsätzlich geschlossen zu 
halten. Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Würde gewahrt bleibt 
und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen (§ 19 Abs. 2 BestattG). 
 
(3) Verstorbene, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit nach dem Infektions-
schutzgesetz erkrankt waren, sind gesondert aufzubewahren. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Verstorbenen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung der 
zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 
§ 31 Trauerfeier  
 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Leichenhalle), am Grab oder 
an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.  
 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die Ortspolizeibehörde unter den Voraussetzungen 
des (§ 19 Abs. 2 BestattG) gestatten, dass während der Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. 
War die verstorbene Person an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit nach dem In-
fektionsschutzgesetz erkrankt, so bedarf es zusätzlich der Genehmigung der zuständigen Ge-
sundheitsbehörde.  
 
(3) Die Benutzung der Räumlichkeiten kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 
meldepflichtigen übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz erkrankt war oder 
Bedenken wegen des Zustandes des Verstorbenen bestehen.  
 
 
IX. Schlussvorschriften 
 
§ 32 Alte Rechte  
 
Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
Im Übrigen gilt diese Satzung. 
 
§ 33 Haftung  
 
Die Gemeinde Tholey haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen, es sei denn diese Schäden resultieren aus der Verletzung einer Verkehrssiche-
rungspflicht durch den Friedhofsträger. Im Übrigen haftet die Gemeinde Tholey nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.  
 
§ 34 Gebühren  
 
Für die Benutzung der von der Gemeinde Tholey verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtun-
gen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.  
 
§ 35 Ordnungswidrigkeiten 
 
Mit Geldbuße bis zu 1.000,00 EUR kann gemäß § 12 Abs. 3 KSVG belegt werden, wer vor-
sätzlich 
 
1. sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend 
verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
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2. entgegen § 5 Abs. 2 
 
a) Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Rollstühlen, soweit nicht 
besondere Genehmigung hierzu erteilt wurde, befährt, 
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anbietet oder diesbezüglich zu wirbt, 
c) in der Nähe einer Bestattungsfeier oder Beisetzung störende Arbeiten ausführt, 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig fotografiert oder filmt, 
e) Druckschriften die nicht der Trauerfeier dienen, verteilt, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 
g) Tiere (ausgenommen Blinden- und Behindertenbegleithunde) mitbringt oder 
h) außerhalb von Trauer- und Gedenkfeiern sowie sonstigen genehmigten Veranstaltungen 
musiziert, 
 
3. entgegen § 5 Abs. 5 nicht mit einer Bestattung bzw. Beisetzung zusammenhängende Ver-
anstaltungen ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung durchführt, 
 
4. als Dienstleistungserbringer: 
 
a) entgegen § 6 Abs. 4 außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt, 
b) entgegen § 6 Abs. 5 Werkzeuge und Materialien unzulässig lagert, 
c) die Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 7 befährt, 
 
5. entgegen § 24 Abs. 1 ohne vorherige Genehmigung Grabmale, Grabeinfassungen oder 
sonstige baulichen Anlagen errichtet oder verändert, 
 
6. entgegen § 26 Abs. 1 Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
 
7. entgegen § 26 Abs. 1 Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige bauliche Anlagen 
nicht in verkehrssicherem Zustand hält, 
 
8. entgegen § 27 Abs. 1 Grabmale ohne Genehmigung entfernt, 
 
9. entgegen § 28 Abs. 7 Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie chemische 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und nicht biologisch abbaubare Reinigungsmittel bei der 
Grabpflege verwendet oder 
 
10. entgegen § 12 Abs. 7 Produkte der Trauerfloristik verwendet, die Kunststoffe und andere 
nicht verrottbare Werkstoffe enthalten oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof ent-
fernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt. 
 
§ 36 Inkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 20.07.2005 in der Fassung der letzten Nachtragssatzung vom 
14.06.2017 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.  
 
(2) Die Vorschriften der §§ 20 und 22 treten erst dann in Kraft, wenn die jeweiligen Grabfelder 
fertig eingerichtet und Beisetzungen dort möglich sind. 

 
 
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-
men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Tholey, den 18.09.2024 
 
 
 
 
Andreas Maldener 
 
Bürgermeister der Gemeinde Tholey 
 
Hinweis nach § 12 Abs. 6 KSVG: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes o-
der auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentli-
chen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dem 
Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. 


